
Aus dem Inhalt

LINUS WITTICH Medien KG
online lesen: www.wittich.de

Jahrgang 55 Mittwoch, den 6. März 2024 Nummer 10

  

Homberg (im Ohmcenter) · 06633 - 233 | www.lieblingsmetzgerei.de

CHRISTS OBERHESSISCHE WURSTSPEZIALITÄTEN

Über 
150 Jahre 
Qualität!

METZGEREIMETZGEREI

Eigene Schlachtung, schlachtfrisch 
verarbeitet, garantiert beste Qualität.
Besuchen Sie uns.

Täglich im Imbiss: 

Hausmannskost frisch 

für Sie zubereitet!

SONDERANGEBOTE VOM: 04.03. – 09.03.2024

Geräucherte Kartoff elwurst (1kg = 13,90)  500g 6,95 
Hausmacher Leberwurst (1kg = 11,90) .........  500g 5,45
Rumpsteak (1kg = 19,80)  ..........................................  500g 9,90 
Kotelett (1kg = 9,90)...........................................................  500g 4,95 

- Anzeige -
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Bauleitplanung der Stadt Homberg  
(Ohm) - Aufstellung  

des Bebauungsplans  
„Rüddingshäuser Straße“  
im Stadtteil Deckenbach

1. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm) hat in ih-
rer Sitzung am 20.02.2024 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Rüddingshäuser Straße“ beschlossen.
Es ist beabsichtigt, einen Bebauungsplan im Stadtteil Deckenbach auf-
zustellen, der eine moderate bauliche Weiterentwicklung am Siedlungs-
rand des Dorfes ermöglicht. Zur Deckung eines konkreten Bedarfs an 
Baugrundstücken, soll das Plangebiet künftig als „Dörfliches Wohnge-
biet“ (MDW) festgesetzt werden.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die nachfolgend ge-
nannten Flurstücke in der Gemarkung Deckenbach, Flur 1:

138/1, 145, 235 (tw.), 236/1 (tw.) und 237/1 (tw.),
und besitzt eine Größe von ca. 0,5 ha.
Die Lage des Plangebiets sowie der räumliche Geltungsbereich gehen 
darüber hinaus aus den nachstehenden Karten hervor.
2. Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die Bürgerinnen und Bürger sollen möglichst frühzeitig über die Ziele 
und Zwecke der Planung öffentlich unterrichtet werden.
Der Vorentwurf des Bebauungsplans wird, mit Begründung und Konzep-
tentwurf zur Umweltprüfung im Zeitraum vom

Montag den 11.03.2024  
bis einschließlich Freitag den 19.04.2024

im Rathaus der Stadt Homberg (Ohm), Marktstraße 26, Erdgeschoss, 
Zimmer 0.1, 35315 Homberg (Ohm) während der üblichen Dienststun-
den der Verwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die o.g. Planunterlagen werden 
während der o.g. Auslegungsfrist auch im Internet unter der Adresse: 
https://www.homberg.de/de/rathaus/aktuelles/bekanntmachung-bau-
leitplaene-4a-abs-4-baugb sowie über das zentrale Internetportal des 
Landes unter der Adresse: https://bauleitplanung.hessen.de/ zur öffent-
lichen Einsichtnahme bereitgestellt.
Anregungen können im o.g. Zeitraum in schriftlicher Form an die o.g. 
Adresse der Stadtverwaltung geschickt oder zur Niederschrift vorge-
tragen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit die Stellungnah-
me als E-Mail an die Adresse beteiligung@grosshausmann.de zu  
übermitteln.
Gemäß § 3 Abs. 2, Satz 4 Halbsatz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Der räumliche Lage sowie der Vorentwurf des Bebauungsplans gehen 
aus den nachstehenden Übersichtskarten hervor (jeweils fett umrandeter 
Bereich).

Dem Freiwilligen Landtausch unterliegen folgende Flurstücke:

Gemeinde Gemarkung Flur Flur-
stück

Lagebezeichnung

Homberg 
(Ohm)

Büßfeld 2 35/0 Wald

Homberg 
(Ohm)

Büßfeld 6 6/0 Wald die
Lederhose

Homberg 
(Ohm)

Erbenhausen 7 28/0 Wald auf der
Stumpfskirche

Homberg 
(Ohm)

Erbenhausen 7 57/0 Weg auf der
Stumpfskirch

Homberg 
(Ohm)

Erbenhausen 11 2/0 Der Erbenhäuser
Gemeindewald

Homberg 
(Ohm)

Erbenhausen 11 4/0 Der Erbenhäuser
Gemeindewald

Homberg 
(Ohm)

Erbenhausen 12 8/1 Erbenhäuser
Gemeindewald

Homberg 
(Ohm)

Erbenhausen 12 8/2 Erbenhäuser
Gemeindewald

Homberg 
(Ohm)

Erbenhausen 12 9/0 Der Erbenhäuser
Gemeindewald

Homberg 
(Ohm)

Homberg 
(Ohm)

13 115/0 Hinter der Hart

Homberg 
(Ohm)

Homberg 
(Ohm)

18 1/0 Wald am
Schadenbacher
Weg im kurzen
Strauch

Homberg 
(Ohm)

Homberg 
(Ohm)

20 4/0 Beim Eichberg

Homberg 
(Ohm)

Homberg 
(Ohm)

26 4/1 Tonacker

Homberg 
(Ohm)

Maulbach 8 23/2 Wald beim Furt

Homberg 
(Ohm)

Maulbach 8 37/0 Vor dem
Helgesberg

Homberg 
(Ohm)

Maulbach 8 41/0 Feldweg beim Furt

Homberg 
(Ohm)

Maulbach 15 4/0 Wald der
Hirtenwieserkopf

Homberg 
(Ohm)

Ober-Ofleiden 3 35/0 Nadelwald im
Nassenstrauch

Die betroffenen Grundstücke sind in der beigefügten Gebietskarte dar-
gestellt.
Gemäß § 14 FlurbG sind Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grund-
buch ersichtlich sind, die aber von dem Freiwilligen Landtausch betroffen 
werden, aufgefordert, diese Rechte innerhalb von drei Monaten - gerech-
net vom ersten Tage der Bekanntmachung dieses Beschlusses - bei der 
Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Diese Rechte sind auf Verlangen 
der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von dieser zu setzenden 
weiteren Frist nachzuweisen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorgenannten Frist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines 
o.a. Rechtes muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem 
gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist.
R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G
Gegen diesen Beschluss kann binnen eines Monats Widerspruch bei 
der Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Bodenmanagement Fulda, 
Außenstelle Lauterbach, Peter-Grünberg-Platz 1, in 36341 Lauterbach 
erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch bei der Oberen 
Flurbereinigungsbehörde, dem Hessischen Landesamt für Bodenma-
nagement und Geoinformation, Schaperstraße 16, in 65195 Wiesbaden, 
erhoben wird.
Der Lauf der Frist beginnt mit dem 1. Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
Lauterbach, 28. Februar 2024
Amt für Bodenmanagement Fulda
- Flurbereinigungsbehörde -
Im Auftrag

(D. S.)
gez. Karl

Vermessungsoberrat
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8. Antrag der FW-Fraktion auf Erschließung des 
Baugebietes Bleidenrod mit Umlegung der Über-
landleitung

VL-32/2021
1. Ergänzung

9. Antrag der SPD-Fraktion auf Modernisierung der 
Feuerwehrgerätehäuser und der Ausrüstung der 
Feuerwehren

VL-217/2021
1. Ergänzung

10. Antrag der Fraktion BÜRGERFORUM betreffend 
Ausrichtung des Umwelt- und Landschaftspfle-
geverbandes Alsfeld

VL-392/2021
2. Ergänzung

11. Verschiedenes

Rolf Süßmann
Ausschussvorsitzender

Sitzung des Ortsbeirates Dannenrod
Eine öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Dannenrod findet am Mittwoch, 
den 13.03.2024, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Verlesung des letzten Protokolls
4. Neues von IKEK
5. Verschiedenes

gez. Rixa Kraut, Ortsvorsteherin

Sitzung des Ortsbeirates Ober-Ofleiden
Am 18.03.2024 findet im Stadtteil Ober-Ofleiden eine öffentliche Orts-
beiratsitzung statt.

Die Sitzung beginnt um 20.00 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Ta-
gesordnung:
1. Stand der Straßenbaumaßnahme Welckerstraße
2. Außenanlage des Mehrgenerationenhauses
3. Mittelanmeldung für 2024
4. Sachstand zum Thema Beschattung öffentlicher Flächen
5. Fahrradweg im Bereich Ober-Ofleiden
6. Verschiedenes

Friederike Feyh, Ortsvorsteherin

Sprechzeiten
Erreichen der Stadtverwaltung für behinderte 

Mitbürger
Für (geh-)behinderte Mitbürger ist links neben der Rathaustreppe eine 
Behindertenklingel eingerichtet. Gegebenenfalls ist eine vorherige tele-
fonische Anmeldung unter 06633/184-0 vorteilhaft.
Am neuen Verwaltungsgebäude sind ein behindertengerechter Eingang 
von der Straße Grot sowie ein Behindertenparkplatz eingerichtet.

Ortsgerichte/Schiedsmann
Ortsgericht Homberg I
OG-Vorsteher Holger Wolf,
Homberg,, Brunnenstraße 17   91 10 400
zuständig für Homberg (Ohm)
Ortsgericht II
OG-Vorsteher Walter Maiß,
Homberg-Appenrod, Ludwigstraße 4   96 07 0
zuständig für die Stadtteile:
Maulbach, Appenrod, Erbenhausen, Dannenrod
Ortsgericht III
OG-Vorsteher Volker Lein
Homberg-Bleidenrod, Kirchstr. 17,  0172-4508673
zuständig für die Stadtteile:
Deckenbach, Höingen, Schadenbach, Büßfeld, Bleidenrod
Ortsgericht IV
OG-Vorsteher Gerhard Kuntz
Homberg/Ober-Ofleiden, Tannenweg 17   51 46
zuständig für die Stadtteile:
Ober-Ofleiden, Gontershausen, Haarhausen, Nieder-Ofleiden

Schiedsmann
Klaus Kirbach
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung unter:  06633/7849

Öffnungszeiten der Spiel- und Lernstube 
Homberg

für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Dienstag und Donnerstag   15.00 bis 17.30 Uhr
Stadtteil Ober-Ofleiden, Welckerstr. 1
(in den Ferien und an Feiertagen geschlossen)
Für Nachfragen: 0151/46757054

Homberg (Ohm), 01.03.2024
Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)

Simke Ried
Bürgermeisterin

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Eine öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses findet am

Donnerstag, 07.03.2024, 19:30 Uhr,
in der Stadthalle Homberg (Ohm), Stadthallenweg 12,

statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung 

und der Beschlussfähigkeit, Einwendungen ge-
gen die Tagesordnung

3. Beschlussfassung über fristgerecht erhobene 
Einwendungen gegen die Niederschrift der Sit-
zung am 29.01.2024

4. Beschlussfassung über fristgerecht erhobene 
Einwendungen gegen die Niederschrift der Sit-
zung am 05.02.2024

5. Weiterentwicklung des Bürgerbüros unter Be-
rücksichtigung der Aspekte Barrierefreiheit und 
Innenstadtbelebung (ISEK)

VL-126/2023
3. Ergänzung

6. Antrag Fraktion BÜRGERFORUM betreffend 
Prüfauftrag zum Erwerb oder zur Anmietung der 
Liegenschaft der Sparkasse Oberhessen in der 
Frankfurter Straße

VL-23/2024
1. Ergänzung

7. Unterbringung von Flüchtlingen VL-280/2023
4. Ergänzung


